
Z w e i t e r  T e i l  

D a s  V e r f a h r e n

ERSTER ABSCHNITT 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

§ 27

Das gesamte Strafverfahren gegen Jugendliche ist 
mit besonderer Beschleunigung durchzuführen.

§ 28
(1) Die Eltern und sonstigen Erziehungspflichtigen 

sind entsprechend ihrer Verantwortung an dem ge
samten Verfahren zu beteiligen; sie sind bereits im 
Ermittlungsverfahren zu hören.

(2) In dem gesamten Verfahren soll die Jugend
gerichtshilfe zur Mitarbeit herangezogen werden. Die 
Jugendgerichtshilfe wird von der Abteilung Jugend
hilfe und Heimerziehung bei dem Rat des Kreises 
ausgeübt.

ZWEITER ABSCHNITT 

O R G A N I S A T I O N  D E S  J U G E N D G E R I C H T S  

§ 29

(1) Jugendgerichte sind die Jugendstrafkammern bei 
den Kreisgerichten. Sie sind zuständig für die Ver
handlung und Entscheidung über alle Verfehlungen 
Jugendlicher.


